
1.Be1b1att Beii~latt zur ~lamcntskorrcsponden& 23 .. .idnner 1952. 

l03/A A n t l' a g 

de:r Abg. Dl:'.S 0 h Ei r f, Hel m er,' Gabriele :J? r () t t; Dr.P i t "t, er -

m '" 11 11" B öhm, Dr.H ä \1 8 1 m a y e r und Genossen. 

betreftendSoh8.ffung eines BundesgesetzqJs über die Unz~ll!'ssi gkeit der 

Geltendmaohung von ßUokstellungsansprüchen~ 
-....... 

Der vorJ,.egte Antrag will dem deutlich erkennbaren Wl11ender,Jkhrheit 
der 6sterreiobi8ohen Demokl"atenRechnung t1'agen.Per$onen, die zur Zer ... 

störung der6sterreiohischen Demokratie in V~rbindung mit auswärtigenMäch­

ten beigetragen und damit die politischen Ziele &\lsw"ärtiger Mächte 1rJ.* 
Österreich geförd:ort haben, 80.11 das Reoht auf mtekstellung verwe.,.gert wer­

den. Dieses, Reoht bat die Denokratie den'schuldlosen Opfern einer Gowa1tberr­
sol2,aft erkämpft. E, widerspricht dca Rechtsempfintien, das gleiChe Recht auch 
jenelt zuzugestehen, die in führender Stellung zur Zerst8Wllg der Demokratie 
be1getl'agenhaben, " 

Der vorliegende Antrag passt die s ogena,nnte L8ndo:rV~J!!Dcklaraticm der 
Alliierten dem 6sterre1chischen Rechtsumpfinden &11- Die Antragsteller boknnen 

s10h, wlcdie Uberwiegendc:,'lY:;hrheit des ,(:isterre1ohisohon Volkes, zu dieser 

Dckl~tion, si~ lehnen es jedoch ab, eine ohne, BeiliehungÖsterreiahs JU­

standegekommone Vereinbarung auswärti.ger Mächte über' 5starreich1s eho Reohts-. , 

verhä1tn1sse unter allen Umständen .und bGdingungslos anzuel"ltennen. 

Im einzelnen wird dazu bemerkt: 
b § 1: Der K1oeis,joner Personen, denen die Rückstellung vGl"lreigertrird, 

ist durch den ersten Satz bestimmt!! Voraus'.setzung für41e Abel"ketlnUllg dieses 

Rechtes 1st die ,Bat leidung einer führenden odor zwnil'1dQst ;{intlussreiohon 

Stellung, das Bündnis mit auswärtigen Mächten und die Anllahmo materieller 

Untorstatzungon von diesen, sowie,eine Tätigkeit, die zu~Zersta~g der 

Demokrabo-ieln Österreich beigetragen ha'f. .. 
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~u § 2:.J)j.e Verwd.ge:r-ullg des Riickstellungsreohtes erfolgt nw: auf 
Antrag des RüokstelltLngsgee,>1'1crs oder der Finanzprokuratur. Zur Vermeidung 

Giner Ungewissheit über künftige Rechtsverhältnisse muss dieser Antrag 
innerhalb von sechs Monaten ne,ch Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt 
werden. Nach Ablauf dieser Frist ist das Recht auf Antragstellung vcrwirkt~ 
Ein mittlervfoilo erflossencs Erkenntnis auf Rückstellung kann daher in 

der ~isohenzeit nicht vollzogen werden. 

Zu § 3: Soweit Vermögen auf Grund einos vorher reohtskräftig 

gcwordenen Erkenntnisses bereits veräussert und geleistet wurde, kann­
dieses zurüokgefordert werden. Ein gutgläubiger Eritter soll jedooh ge­
sohützt werden, da er es ja im Vertrauen auf eine zur Zeit des Erwerbes 
geltende RccShtsordllung erworben hat. Dies kann beispielsweise auf-bereits 
erfolgte Erwerbung von Liegenschaftseigentum durch Dritte zutreffen. 

Ein gutgläubiger Erwerb soll jedoch von dem Zeitpunkt an aus •. 

geschlossen werden,' an dem der Wille der Mehrheit des es terra10hischen 
Volkes erkennbar'wart den im § 1 genannten Personen da.s Recht auf Rüok­

stell~g abzuerkelU'l~n. :pieseB~s timmung so11.gleic~zeitig'e.ine Vert;t6gens-
,verschi'ebung in Jener' Zeit verhilldern,'in dG~ di~lufhebung des Rück­

stellungsanspruches in Schwebe ist. 

,Die gefertigten Abgeord.neten beant:ra.ge~'daherfolgei:idcs Bundesgesetz 

über 'die UnzuläsS1gkelt der'Gel tehdma.cmng von RÜckstellUngsansprüch~~ 
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~er Der'Jationalrat wolle besohl~~S8en* 
§ 1 

Eine Person, die in fa~ender oder doch einflussreicher Stellung 
1m Bunde mit auswärtigen Mächten und mit deren materieller Unterstützung 
etwae unternommen hat, w~s zur Zerstörung der Demokratie in Österreioh 
beigetragen hat, kann den Anspruoh als geschädigter Eigentümer (Anteile­
bereohtigter, Bereohtigter) naoh den Rückstallunaegesetzen nioht gel­
tond m~ohen. Das gleiche gilt für dia Erben dieser Person. 

§ 2 

(1) Wurde im Zeitpunkt des Inla'afttretens dieses Bundesgesetzes 
e1ne Rüokstellung an eine Porson, deren Zugehörigkeit zu der 1m § 1 
~kennze1chnoten Gruppe glaubhaft gemacht Wird, durch rechtskräftiges 
Erkenntnis (Bescheid) bereits verfügt, 80 ist aas Erkenntnis auf Antrag 
aes RU.okstellungsgegners oder der Finanzprokuratu.r von der Behörde, die 
es be,ohlossen hat, aufzuheben. Das Rückstellungaverfahren tritt in 
diesem Falle in den Stand vor der a.ufgehobenen Entsoheidung zurüokl 
wurde das Vermögen a.uf Grund dor aufgehobenen Entsoheidung bereits 
zuriiokgeatellt oder ,dann veräusscr~o hat dies auf dio neue Entscheidung 
keinen Einfluss. Falls in einem solohen Rüokste1lungsverfahren mit 

, , 

gesondertem Jrkenntn1s auoh de~ Rüokstellungsgegner ein Anspruoh zuer-
kannt worden war, verliert auoh dieses_ Erkenntnis--seine Wirksamkeit. -

(2) Ein Antrag naoh Abe.(l) kann nur innerhalb von seohs :Monaten 

naoh dem Inkr~ttretendiesee Bundosgeset zes boi ,der :&>ht5rde, die dio 
Entsoheidul'1g gefällt hat. gestellt werden. 

§ , 

Vermögen, die auf Grund der aufgehobenen E~tsoheidung bereits 
ß$leistet wurden, können zurüokgefordert werden. Hievon ausgenouen 
sind Vermögen, die ein Dritter gutglibbig el:"l'10rben ha.tlin diesem Falle 
hat der Verij.usserer den-Verkehrewert--zu 1e.iaten. Ein g\.\tgläubiger Erwerb 
liegt nioht vor, wonn das VOrInPgon na~h dem 6n Jänner .1952 entorben wurde. 

§ 4 
Mit der Vollziehun~ dies os Bundesgesetzes sind die Bundesministerion, 

dle für 4ie VOllziehung des jeweils in Frage kommenden Rüokstellungsgo­
setzes zUB~ändig sind, betraut. 

-"-0-(\-0-
In formellarliinsioht wird gemäss -§ 36 der Gesohäftsordnung beantra:;<_ 

~ Kt~iona.lrat wolle diesen Antrag in erste Lesun~hmen und ihn naoh 
buJ.tohi'llhrung der ersten Lesung dem Ju.8tizaur;!~ohuss zur gesohäftso:rdnuIlga-
mässigen Behandlul16 zuweisen. -

Gemäss § 37 der Geschäftsordnung wird der Antrag gestellt, dom 
Justizaussobuss zur Berichterstattung übor diesen Antrag an das Haus eino 
Frist von einem MOnat naoh erfolgter Zuweisung zu stellen, 

~.4"'~.'-_· 
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